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Informationen über unser Institut und unsere Dienstleistungen 

 
Nachfolgend informieren wir Sie gemäß den wertpapieraufsichtsrechtlichen Vorschriften über uns und 
unsere Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen. 
 
Kontaktdaten 
Sparda-Bank Augsburg eG 
Prinzregentenstr. 23 
86150 Augsburg 
 
Telefon Telefax E-Mail 
0821 32070 0821 3207-21258 info@sparda-a.de 
 
Bankerlaubnis und zuständige Aufsichtsbehörde 
Unser Institut besitzt eine Bankerlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz (KWG), welche uns durch die 
zuständige Aufsichtsbehörde, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer 
Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt (im Internet unter: 
www.bafin.de), erteilt wurde. 
Weitere zuständige Aufsichtsbehörde: Europäische Zentralbank, Sonnemannstr. 20, 60314 Frankfurt.  
 
Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen der Bank 
Wir erbringen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Finanzinstrumenten 
unterschiedliche Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen wie z. B. die 
Anlageberatung, die Anlagevermittlung und die Finanzportfolioverwaltung. 
 
Berücksichtigung des Zielmarkts 
Im Rahmen des Vertriebs von Finanzinstrumenten berücksichtigen wir auch den Zielmarkt der 
Finanzinstrumente. Der Zielmarkt des Finanzinstruments ist eine vom Emittenten bzw. Produktersteller 
definierte Gruppe bzw. sind mehrere vom Emittenten bzw. Produktersteller definierte Gruppen von 
Kunden, für die ein Finanzinstrument entwickelt und angeboten wird. Grundsätzlich berücksichtigen wir 
vollumfänglich, ob der Kunde sich innerhalb dieser Gruppe befindet. Im beratungsfreien Geschäft wird 
neben dem Zielmarktkriterium „Kundenkategorie“ lediglich geprüft, ob sich der Kunde mit seinen 
„Kenntnissen und Erfahrungen“ mit Wertpapiergeschäften innerhalb des Zielmarkts befindet.  
 
Kommunikationsmittel und Sprachregelung 
Sie besitzen die Möglichkeit, persönlich, telefonisch, per Brief, per Telefax oder per E-Mail in deutscher 
Sprache während der üblichen Geschäftszeiten mit uns zu kommunizieren. Aufträge können Sie nur 
persönlich in deutscher Sprache übermitteln.  
Soweit gesetzlich vorgegeben, stellen wir Ihnen Informationen in elektronischer Form zur Verfügung. 
Als Privatkunde im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes haben Sie die Möglichkeit, diese 
Informationen stattdessen in schriftlicher Form zu erhalten. 
Telefongespräche und eine elektronische Kommunikation zwischen uns und Ihnen, die sich auf die 
Annahme, Übermittlung und Ausführung von Geschäften bezieht, sind nicht möglich. 
 
Information zu veröffentlichten Wertpapierprospekten 
Sofern für ein von der DZ BANK AG ausgegebenes und öffentlich angebotenes Wertpapier ein 
Prospekt nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht ist, wird dieser zur 
kostenlosen Ausgabe bei der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am 
Main, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main, bereitgehalten. Nach einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen veröffentlichte Prospekte für andere öffentlich angebotene Wertpapiere sind über den 
Emittenten (im Regelfall auf der Internetseite des Emittenten) erhältlich. 
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Maßnahmen zum Schutz der bei der Bank verwahrten Gelder der Kunden 
Wir sind der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der 
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. (BVR) angeschlossen. Diese institutsbezogenen 
Sicherungssysteme haben die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei 
den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die diesen 
Sicherungssystemen angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine Insolvenz zu 
vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter www.bvr-institutssicherung.de sowie unter 
www.bvr.de/sicherungseinrichtung. 
 
Information über gesetzliche Regelungen der Bankensanierung und -abwicklung 
Bankaktien, Schuldverschreibungen von Banken und Sparkassen sowie andere Forderungen gegen 
Banken und Sparkassen unterliegen europaweit besonderen Vorschriften für den Fall der 
Bestandsgefährdung dieser Institute. Hintergrund sind die gesetzlichen Regelungen der 
Bankensanierung und –abwicklung, die in einem Abwicklungsfall zur Anwendung kommen können. 
Diese Regelungen (zum Beispiel sogenanntes „Bail-In“) können sich für den Anleger bzw. 
Vertragspartner im Abwicklungsfall des Institutes nachteilig auswirken. Nähere Informationen, welche 
Finanzinstrumente betroffen sind, erfahren Sie unter: www.bafin.de (Suchbegriff „Haftungskaskade“). 
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